BEARBEITUNGSHINWEISE FUR VERWENDER DES MUSTERVERTRAGS

Bei dem nachfolgenden Vertragsentwurf handelt es sich um den Muster-Netzbetriebsvertrag im
Betreibermodell zwischen dem Zuwendungsempfanger nach Nr. 4.1 der Richtlinie ,Férderung
zur Unterstlitzung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik
Deutschland — Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 (Gigabit-RL 2.0) vom 31.03.2023 in der
Fassung der 1. Anderung vom 30.04.2024 (Gigabit-Richtlinie 2.0) und dem Netzbetreiber. Der
Mustervertrag ist gemal Nr. 7.6 Gigabit-Richtlinie von den Zuwendungsempfangern zu
verwenden.

Vor Verwendung des Vertrages sind die landesférderrechtlichen Regelungen zu prufen, zu
beachten und ggf. Anderungen am Vertrag vorzunehmen, soweit fiir das Projekt neben Bundes-
auch Landesférdermittel in Anspruch genommen werden. Nr. 7.6 der Gigabit-Richtlinie 2.0 bleibt
unberuhrt.

Gelb hinterlegte Stellen sind mit jeweils zutreffenden Daten zu
erganzen/anzupassen/auszufillen; grau hinterlegte Stellen sind dispositiv nach Maligabe von
Nr. 7.6 Satze 3 - 5 der Gigabit-Richtlinie 2.0. Weitere Abweichungen von den vorgegebenen
Vertragsteilen sind im Sinne von Nr. 7.6 der Gigabit-Richtlinie 2.0 mit der zustandigen
Bewilligungsbehérde abzustimmen und von dieser zu genehmigen. Anderungen, die den
Mustervertrag nicht inhaltlich andern oder andere Vertragsbestandteile oder die geltenden
Férderbedingungen nicht beriihren, bedirfen keines Anderungsantrags bei der zustandigen
Bewilligungsbehérde. Dies gilt insbesondere fiir lediglich sprachliche Anpassungen zur
Berticksichtigung von Fallen, in denen der Zuwendungsempfanger keine Gebietskdrperschaft im
Sinne von Nr. 4.1 der Gigabit-Richtlinie 2.0 ist.

Der Vertrag bericksichtigt die Beihilfen- und Férderregelungen inkl. Nebenbestimmungen des
Bundes zum Stand 11.02.2025, im Falle von Anderungen dieser Regelungen ist der Vertrag in
Abstimmung mit der Bewilligungsbehoérde ggf. anzupassen. Die Regelungen der Grundsatze zu
Art, Umfang und Bedingungen des offenen Netzzugangs der Bundesnetzagentur gemaf § 155
Abs. 4 Telekommunikationsgesetz (TKG) sind in ihrer jeweils zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses geltenden Fassung zu beachten.

Gemal Nr. 7.6 der Gigabit-Richtlinie 2.0 kann bei Verwendung dieses Mustervertrages von der
Vorlage des Vertragsentwurfs bei der Bundesnetzagentur abgesehen werden.



Netzbetriebs- und Pachtvertrag
im Rahmen eines Betreibermodells nach der Richtlinie ,,Forderung zur Unterstiitzung
des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland —
Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 in der Fassung der 1. Anderung vom 30.04.2024
(Gigabit-RL 2.0)“
— im Folgenden auch als ,,Vertrag“ bezeichnet —
zwischen der/dem
[Bezeichnung der Gebietskorperschaft]
vertreten durch den/die [Amtsbezeichnung]

[Name]

—im Folgenden ,,Gebietskoérperschaft“ genannt —

und

[X]
vertreten durch [X]
[X]

—nachstehend ,,Netzbetreiber” oder ,,Betreiber*“ genannt —

— im Folgenden gemeinsam auch ,Vertragsparteien“ genannt —
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Praambel

Ein Branchendialog und eine Markterkundung hat/haben ergeben, dass in-|der
Gebietskorperschaft derzeit keine leistungsfahige Gigabitinfrastruktur mit einem Angebot
entsprechender Telekommunikationsdienste flachendeckend gemaR den Zielen der Gigabit-
Rahmenregelung 2.0 verfugbar ist und in den nachsten Jahren verfligbar sein wird. Die
Gebietskorperschaft hat daher Fordermittel flr einen flachendeckenden Gigabitausbau im
Rahmen der Richtlinie ,Férderung zur Unterstitzung des Gigabitausbaus der
Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland — Gigabit-Richtlinie des Bundes
2.0 (Gigabit-RL 2.0)“ vom 31. Méarz 2023 in der Fassung der 1. Anderung vom 30.04.2024
(»Gigabit-Richtlinie 2.0) beantragt und in-vorlaufiger Hohe bewilligt erhalten. Das Vorhaben soll
zudem durch eine Kofinanzierung nach der Richtlinie [Richtlinie Bundesland benennen] des

Landes [Bundesland benennen] mitfinanziert werden.

Die Gebietskdrperschaft moéchte in diesem Rahmen ein gigabitfahiges Netz fir die bislang
unterversorgten Teilnehmer in dem in der Leistungsbeschreibung (Anlage 2) naher definierten
Ausbaugebiet auf Grundlage einer noch abschlieRend zu erstellenden technischen Planung
errichten und die beantragten Fordermittel fir die Planung und den Bau verwenden. Das passive
Netz ist anbieterneutral und fir eine Point-to-Point-Nutzung auszugestalten, die es ermdoglicht,
den Endkunden zu Spitzenlastzeitbedingungen eine Datenrate von mindestens 1 Gbit/s
symmetrisch zur Verfigung zu stellen (vgl. Nr. 1.1 der Gigabit-Richtlinie 2.0, im Folgenden:
.gigabitfahiges Netz“). Teil dieses gigabitfahigen Netzes sind auch die Hausanschliisse der
Teilnehmer, soweit diese einem Hausanschluss zustimmen. Die Gebietskérperschaft wird

Eigentiimerin dieses passiven gigabitfahigen Netzes (im Folgenden: ,passives Netz®).

Im Rahmen eines offenen, transparenten und diskriminierungsfreien Auswahlverfahrens hat die
Gebietskorperschaft interessierte Unternehmen aufgefordert, ein Angebot abzugeben, das
passive Netz zu pachten und zu betreiben. Der Netzbetreiber hat im Rahmen dieses
Auswahlverfahrens das wirtschaftlichste Angebot abgegeben und daher den Zuschlag erhalten,

den Betrieb des passiven Netzes zu realisieren.

Das passive Netz soll nach Gebrauchsiberlassung an den Netzbetreiber durch diesen betrieben
werden. Der Netzbetreiber schafft nach Uberlassung des passiven Netzes die Voraussetzungen,
dieses zu betreiben, indem er z. B. die hierflir erforderlichen aktiven Komponenten installiert und

es mit weiterer fir den Betrieb erforderlicher Netzinfrastruktur verbindet. Der Netzbetreiber


Autor
LSP: „in“ ersetzen durch „für einen Teilbereich“

Autor
LSP: „flächendeckenden Gigabitausbau – bezogen auf den unterversorgten Teilbereich –“

Autor
LSP: Zu streichen.


Ubernimmt neben dem Betrieb auch Vermarktungsaufgaben. Des Weiteren stellt er

Telekommunikationsdienste zur Verfiigung.

Dies vorausgeschickt vereinbaren die Vertragsparteien Folgendes:

§1

1.1

1.2

Gegenstand des Vertrages

Vertragsgegenstand ist die pachtweise Uberlassung der passiven Netzinfrastruktur an den
Netzbetreiber zum Zwecke des Betriebs eines offentlichen Telekommunikationsnetzes und

des Angebots von Telekommunikationsdienstleistungen durch den Netzbetreiber.

Fir die Errichtung der passiven Netzinfrastruktur beabsichtigt die Gebietskorperschaft, die
0. g. Fordermittel in Anspruch zu nehmen. Der Vertragsschluss erfolgt im Falle der
Forderung des passiven Netzes auf Grundlage der folgenden Regelungen (im Folgenden:
,Rechtsgrundlagen®), wobei die nhach den Bescheiden Uber die abschlieRende Hohe der

Zuwendung'-giltigen Fassungen maRgeblich sind:

Bescheid Uber die abschlieRende Hohe der Zuwendung der [Bewilligungsbehorde
des Bundes] an die Gebietskdrperschaft vom [Datum eintragen] Gber Zuwendungen
des Bundes fur ein Betreibermodell nach Nr. 3.2 der Richtlinie ,Férderung zur
Unterstitzung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der
Bundesrepublik Deutschland — Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 (Gigabit-RL 2.0)*
vom 31.03.2023 in der Fassung der 1. Anderung vom 30.04.2024 (,Endglltiger
Zuwendungsbescheid des Bundes®), der nach seinem Erlass als Anlage zum Vertrag
zu nehmen ist,—sowie Bescheid Uber eine Zuwendung in vorlaufiger Hohe der
[Bewilligungsbehorde des Bundes] an die Gebietskérperschaft vom [Datum
eintragen / sofern noch Anderungsbescheide ergangen sind, diese ebenfalls

ergédnzen] (,Vorlaufiger Zuwendungsbescheid des Bundes®);

Besondere Nebenbestimmungen fiir die auf Grundlage der Richtlinie ,Férderung zur
Unterstlitzung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der

Bundesrepublik Deutschland” durchgefiihrten Antrags- und Bewilligungsverfahren, die

' Werden durch die Bewilligungsbehorden mit den endgliltigen Zuwendungsbescheiden oder bis zu
deren Erlass weitere verbindliche Regelungen bzw. zu beachtende Vorgaben betreffend den
Betrieb des passiven Netzes getroffen, sind diese von den Vertragsparteien ebenfalls zu
berlcksichtigen, auch wenn sie nachstehend nicht aufgefihrt sind. Diese weiteren
Rechtsgrundlagen sind ggf. Uber einen Nachtrag entsprechend zu erganzen, wenn der
Vertragsschluss bereits vor Vorliegen der endgultigen Zuwendungsbescheide erfolgt ist. Auch sind
die endglltigen Zuwendungsbescheide nachtraglich (ggf. Uber einen Nachtrag) zum Bestandteil
des Vertrages zu machen, wenn der Vertragsschluss bereits vor Erlass der Bescheide erfolgt ist.
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Autor
LSP: „jeweils zum Zeitpunkt der Gewährung“

Autor
LSP: Fußnote ist zu streichen.

Autor
LSP: Zu streichen.

Autor
LSP:  Zu streichen.

Autor
LSP: Zu streichen.


Umsetzung von Projekten und dazu gewahrte Zuwendungen des Bundes (,BNBest-
Gigabit®);

Richtlinie .Forderung zur Unterstitzung des Gigabitausbaus der
Telekommunikationsnetzte in der Bundesrepublik Deutschland— Gigabit-Richtlinie des
Bundes 2.0 (Gigabit-RL 2.0)“ in der Fassung der 1. Anderung vom 30.04.2024
(,Gigabit-Richtlinie 2.0%);

Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutschland zur Unterstitzung des

flachendeckenden Aufbaus von Gigabitnetzen (Gigabit-Rahmenregelung);

Grundsatze zu Art, Umfang und Bedingungen des offenen Netzzugangs der
Bundesnetzagentur gemal? § 155 Abs. 4 TKG in der zum Zeitpunkt des

Vertragsschlusses gultigen Fassung;

Bundeshaushaltsordnung (BHO), insbesondere die §§ 23 und 44 BHO samt der zu

ihnen erlassenen Verwaltungsvorschriften;

Allgemeine Nebenbestimmungen fiir Zuwendungen zur Projektférderung an
Gebietskorperschaften und Zusammenschlisse von Gebietskorperschaften (,ANBest-
Gk*) / Allgemeine Nebenbestimmungen fur Zuwendungen zur Projektférderung (,AN-
Best-P“);

GIS-Nebenbestimmungen;

Einheitliches Materialkonzept und Vorgaben fur die Dimensionierung passiver

Infrastruktur im Rahmen des geférderten Breitbandausbaus;

[Zuwendungsbescheid des Landes (in abschlieBender Hohe)] [ggf. andere
Bezeichnung je nach Bundesland] der [Bezeichnung Bewilligungsbehoérde des
Landes] an die Gebietskorperschaft, der nach seinem Erlass als Anlage zum Vertrag
zu nehmen ist, sowie ggf. Zuwendungsbescheid in vorlaufiger Hohe / Letter of Intent
[ggf. andere Bezeichnung je nach Bundesland] der [Bezeichnung

Bewilligungsbehorde] vom [Datum eintragen];
[Forderrichtlinie des Landes];

[gof. weitere Forderbedingungen des Landes].


Autor
LSP: Landesspezifisch an die Bezeichnung des Bescheids zur Kofinanzierung – soweit eine solche für das Projekt in Anspruch genommen wird – anzupassen.


1.3 Der Netzbetreiber wird die Vorgaben der in § 1.2 genannten Rechtsgrundlagen (Anlage 1),
Regelungen und Dokumente mit Ausnahme von Nr. 3 ANBest-P/Gk sowie die weiteren
von der Bewilligungsbehérde zur Konkretisierung der Forderbedingungen des Bundes
erlassenen bzw. veroffentlichten Merk- und Hinweisblatter sowie Informationsschreiben,
insbesondere diejenigen, die in-den vorlaufigen und endgtiltigen Zuwendungsbescheiden
genannt sind, in eigener Verantwortung beachten und umsetzen, soweit diese Vorgaben
den Betrieb des passiven Netzes durch den Netzbetreiber betreffen, durch den
Netzbetreiber sinnvoller Weise auch erbracht werden kénnen und nach MaRRgabe dieses
Vertrages auch erbracht werden sollen. Dies gilt auch dann, wenn diese in den
nachfolgenden Regelungen nicht oder nicht vollstandig erneut genannt bzw. im Einzelnen
aufgegriffen werden. Der Netzbetreiber wird die Gebietskdrperschaft von allen Anspriichen
Dritter, insbesondere der Bewilligungsbehérden, die auf der schuldhaften Verletzung der
vorgenannten Vorschriften durch den Netzbetreiber beruhen, umfassend freistellen. Die
Gebietskorperschaft wird den Netzbetreiber in jedem Fall unverziglich dartber
informieren, wenn ein Dritter derartige Anspriiche gegen die Gebietskdrperschaft geltend

macht, und die weiteren Schritte mit dem Netzbetreiber abstimmen.

§ 2 Bestandteile und Grundlagen des Vertrages

Der vorliegende Vertrag besteht aus den nachfolgend genannten Vertragsbestandteilen in

folgender Reihen- und Rangfolge:
- dieser Vertragstext;

- Anlage 1: Samtliche unter § 1.2 genannten Regelungen in ebendieser Reihen- und

Rangfolge;

- Anlage 2. Leistungsbeschreibung inklusive kartographischer Darstellung des durch
Adresspunkte definierten Ausbaugebiets und georeferenzierter Liste der
auszubauenden Adressen, die Grundlage fir die Erstellung des verbindlichen und

bezuschlagten Angebots des Netzbetreibers sind.

- Anlage 3: Netzplanung (vom Netzplaner auf Grundlage der Grobnetzplanung noch zu

erstellen / gemeinsam mit dem Netzbetreiber zu finalisieren);

- Anlage 4: Beschreibung der vorhandenen Infrastruktur sowie der Schnittstellen zur
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Autor
LSP: „im Zuwendungsbescheid“


aktiven Technik des Netzbetreibers; und

- Anlage 5: Angebot des Netzbetreibers vom [Datum des verbindlichen, bezuschlagten

Angebots]

Fur die Anlagen genugt Textform.

§3

3.1.

3.2.

§ 4

41

Mitwirkungspflichten des Netzbetreibers, Gesamtterminplan

Im Rahmen der Ausbauphase ist eine enge und regelmaflige Abstimmung zwischen der
Gebietskorperschaft, dem Netzbetreiber und den fiir Planung und Bau zustandigen
Unternehmen notwendig, um einen reibungslosen Ausbau sicherzustellen. Der Betreiber
wird daher spatestens nach erfolgter Vergabe der Planung der passiven Infrastruktur auf
eigene Kosten mindestens einen Projektleiter nebst Vertreter benennen, der dem von der
Gebietskorperschaft benannten Ansprechpartner und den von den fir Planung und Bau
zustandigen Unternehmen benannten Ansprechpartnern wahrend der Realisierung der
Infrastrukturmaflnahme als Ansprechpartner dient. Der Netzbetreiber hat daflr Sorge zu
tragen, dass ausreichende Projektressourcen zur Verfugung stehen, um eine termin- und
qualitatsgerechte Bereitstellung der Endkundendienstleistungen sowie die Gewahrleistung
des Open Access (§ 13) einschlielich des Ausbaus der hierfiir erforderlichen aktiven
Netzkomponenten sicherzustellen. Zu den wesentlichen Aufgaben des Ansprechpartners
des Netzbetreibers wahrend der Ausbauphase zahlt neben der Abstimmung eines
Gesamtterminplans nach § 3.2 mit der Gebietskorperschaft die Teilnahme an
Projektbesprechungen mit der Gebietskorperschaft und den fir Planung und Bau

zustandigen Unternehmen, soweit diese den Netzbetreiber betreffen.

Die Vertragsparteien stimmen zu Projektbeginn einen Gesamtterminplan ab, aus dem sich
u.a. die voraussichtlichen Bauabschnitte, Baureihenfolge, Kommunikations- und
Akquisitionsphasen, Abnahmen und Zeitpunkte der Netziberlassung ergeben. Die
Gebietskorperschaft aktualisiert den Terminplan und schreibt diesen fort und informiert den

Netzbetreiber hiertiber regelmafig.

Netzplanung

Die Gebietskorperschaft wird das passive Netz gemafR der Leistungsbeschreibung

(Anlage 2) auf eigene Kosten und in eigener Verantwortung planen. Sie nutzt hierbei
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4.2

4.2.1

maoglichst ggf. vorhandene Infrastrukturen. Die Planung wird von einem Dritten im

Auftrag der Gebietskorperschaft durchgeflihrt.

Bei der Erstellung und ggf. Anpassung der Netzplanung hat der Netzbetreiber eng mit der
Gebietskorperschaft und dem Netzplaner entsprechend den folgenden Regelungen

zusammenzuarbeiten.

Der Netzbetreiber spezifiziert und benennt innerhalb von [XX] Wochen nach der
Zuschlagserteilung tber den Netzbetrieb alle erforderlichen Informationen, die er von dem
Netzplaner zur Erfullung seiner Pflichten nach diesem Vertrag benétigt, insbesondere die
Anforderungen an die Infrastruktur und an die Standorte, die erforderlich sind, um
Verbindungen zwischen dem passiven Netz und Kommunikationsnetzen des
Netzbetreibers oder Dritten aufzubauen (im Folgenden ,Point(s) of Presence® oder
.POP(s)‘), sowie an die Dokumentation des passiven Netzes. Der Netzbetreiber
identifiziert und benennt die erforderlichen Ubergabe- und Abstimmungsverfahren in
Bezug auf ihren jeweiligen Arbeitsumfang gegenuber dem Netzplaner. Wurde die
Netzplanung noch nicht ausgeschrieben, wird der Netzbetreiber fur die Erstellung der
Vergabeunterlagen der Gebietskorperschaft binnen der vorstehenden Frist eine
Anforderungsliste bereitstellen, die alle aus seiner Sicht im Hinblick auf die aktive
Netztechnik relevanten Anforderungen an die zu errichtende passive Infrastruktur
beinhaltet. Die Gebietskorperschaft ist nicht verpflichtet, den Anforderungen des

Netzbetreibers zu folgen.

4.2.2 Der Netzbetreiber erstellt — sofern dies nicht bereits Gegenstand seines Angebots war —

innerhalb von [XX] Wochen nach Zuschlagserteilung eine Beschreibung seiner im
Ausbaugebiet bereits vorhandenen Infrastruktur, welche fiir den Betrieb des passiven
Netzes wirtschaftlich und technisch sinnvoll nutzbar ist, inklusive Bezeichnung der
mdglichen PoPs, welche, nach Abnahme durch die Gebietskorperschaft, als Anlage 4 —
Beschreibung der vorhandenen Infrastruktur sowie der Schnittstellen zur aktiven
Technik des Netzbetreibers Bestandteil dieses Vertrages wird. Der Netzbetreiber ist
verpflichtet, diese ordnungsgemalf und vollstandig zu erstellen, um die Fertigstellung der
Netzplanung zu erméglichen. Der Netzbetreiber ist fur die Richtigkeit seiner Angaben
verantwortlich. Die Gebietskdrperschaft ist nicht zur Einbindung der Infrastruktur des

Netzbetreibers im Rahmen der Trassenplanung verpflichtet.

4.2.3 Sollte der Netzbetreiber seine Beschreibung der vorhandenen Infrastruktur sowie der

Schnittstellen zur aktiven Technik des Netzbetreibers (Anlage 4) nachtraglich andern, so
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hat der Netzbetreiber etwaige hierdurch entstehende Kosten — z. B. Mehrkosten durch
Umplanungen — zu ersetzen, es sei denn, die Gebietskérperschaft hat diese

Anderung(en) zu vertreten.

4.2.4 Der Netzbetreiber kann einen Vorschlag zur Ausbaureihenfolge und zu Bauabschnitten

unterbreiten, der ebenfalls als Vorschlag in der Netzplanung bericksichtigt werden soll.

4.2.5 Die Vertragsparteien verpflichten sich, im Interesse des Gesamtprojekterfolges

4.3

4.4

organisatorisch, terminlich sowie im Hinblick auf Kosteneffizienz und die Qualitat der zu
erbringenden Leistungen eng mit dem von der Gebietskorperschaft beauftragten
Netzplaner zusammenzuarbeiten, sich mit ihm abzustimmen und wechselseitig zu
informieren. Die notwendigen Mitwirkungsaufgaben zur Erstellung der Netzplanung
erbringt der Netzbetreiber vorausschauend, planend und integrierend unter Einbeziehung

der Gebietskorperschatft.

Die Planung des passiven Netzes wird unter Berlcksichtigung der Beschreibung der
vorhandenen Infrastruktur sowie der Schnittstellen zur aktiven Technik des Netzbetreibers
(Anlage 4) von der Gebietskorperschaft bzw. dem von ihr beauftragten Netzplaner erstellt.
Die Berucksichtigung erfolgt, soweit dies wirtschaftlich und technisch zumutbar ist,
insbesondere vor dem Hintergrund forderrechtlicher Abrechenbarkeit der hierdurch
entstehenden Aufwande (vgl. Nr. 6.3 der Gigabit-Richtlinie 2.0). Das zu errichtende
Gigabitnetz soll kiinftige Bedarfe von stationdren und mobilen Anwendungen
bertcksichtigen, um den spateren Aufbau hierfiir erforderlicher Anlagen ohne grofieren
Aufwand realisieren zu kénnen (vgl. Nr. 1.1 der Gigabit-Richtlinie 2.0). Es muss fir Point-

to-Point-Losungen ausgelegt sein (vgl. Nr. 5.3 der Gigabit-Richtlinie 2.0).

Der Netzbetreiber ist verpflichtet, die fertiggestellte Netzplanung auf Kollisionen mit
seinem Angebot zu prifen und etwaige Kollisionen innerhalb von vier Wochen nach
Vorliegen der Netzplanung gegeniber der Gebietskdrperschaft aufzuzeigen
(Widerspruch). Ein begrindeter Widerspruch ist z. B. dann gegeben, wenn die
Beschreibung der vorhandenen Infrastruktur sowie der Schnittstellen zur aktiven Technik
des Netzbetreibers (Anlage 4) fehlerhaft bertcksichtigt wurde. In diesem Fall wird die
Netzplanung durch die Gebietskdrperschaft bzw. den von ihr beauftragten Netzplaner
unter Berlcksichtigung des Widerspruchs angepasst, soweit dies wirtschaftlich und
technisch zumutbar ist, insbesondere vor dem Hintergrund fdrderrechtlicher
Abrechenbarkeit der hierdurch entstehenden Aufwande (vgl. Nr. 6.3 der Gigabit-Richtlinie

2.0).
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4.5

§5

5.1.

5.2.

5.3.

Die Netzplanung wird nach ihrer Fertigstellung bzw. Anpassung gemaR § 4.4 Bestandteil

dieses Vertrages (Anlage 3).

Bau des passiven Netzes

Der Bau des passiven Netzes erfolgt durch die Gebietskérperschaft auf Grundlage der

Netzplanung (Anlage 3) auf eigene Kosten und in eigener Verantwortung.

Die Verpflichtung der Gebietskdrperschaft zum Bau des passiven Netzes umfasst, soweit
erforderlich, in Abstimmung mit dem Netzbetreiber auch die Herstellung der Standorte zur
Aufnahme der flir den vertragsgemallen Netzbetrieb erforderlichen aktiven

Netzkomponenten.

Es sollen moglichst alle Hausanschlisse im Ausbaugebiet errichtet und entsprechende
Endkunden versorgt werden. Es gelten die Pflichten zur Anschlussgewahrleistung geman
dem Bescheid Uber eine Zuwendung in vorlaufiger Hohe. Die Vertragsparteien werden sich
insoweit gegenseitig unterstlitzen. Entscheiden sich die Grundstiickseigentimer erst
wahrend des Netzausbaus fir einen Hausanschluss, wird die Gebietskorperschaft eine
entsprechende Einplanung des Anschlusses vornehmen, soweit ihr dies administrativ,
technisch und finanziell moglich und zumutbar ist. Das gilt insbesondere dann, wenn flr
Grundstuiickseigentimer wahrend des Netzausbaus die erstmalige Moglichkeit besteht, sich
fur einen Hausanschluss zu entscheiden (z.B. bei einem Neubau oder Eigentiimerwechsel).
Ist eine Einplanung dieser Anschlisse nicht mehr moéglich oder unzumutbar oder
entscheiden sich Grundstiickseigentiimer erst nach Abschluss des Netzausbaus fur einen
Hausanschluss, sind diese Hausanschlisse zu erschwinglichen Kosten herzustellen. [An
dieser Stelle Regelung ergénzen, wem die Aufgabe obliegen soll, die erforderlichen
Arbeiten zur Errichtung der nachtraglichen Hausanschlisse zu beauftragen, und wer die
Herstellungskosten fir diese tragen soll] Dabei missen auch die nachtraglich errichteten
Hausanschllsse als Bestandteil des passiven Netzes Eigentum der Gebietskérperschaft
werden. Diese werden dem Netzbetreiber fur die Dauer des Vertrages uUberlassen; § 6 gilt
entsprechend. Ungeachtet der gesetzlichen Duldungspflicht von Grundstiickseigentimern
nach § 134 TKG ist in jedem Fall vor einer etwaigen Beeintrachtigung eines Grundstlcks
i. S. des § 134 TKG mit dem Grundstlickseigentimer ein Einvernehmen Uber den Zeitpunkt

und die Art und Weise der Beeintrachtigung zu erzielen.
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5.4.

§ 6

6.1.

6.2.

Die Gebietskorperschaft unterrichtet den Netzbetreiber tUber den Stand des Netzausbaus
und wirkt gegentiber dem/den von ihr beauftragten Bauunternehmen auf die Einhaltung des
Gesamtterminplans hin. Sollten es im Rahmen der Projektumsetzung zu wesentlichen
Verzoégerungen in Form von Verschiebungen des Gesamtterminplans um mindestens 12
Monate kommen, sind die Vertragsparteien verpflichtet, Gber eine Verlangerung der

Vertragslaufzeit zu verhandeln.

Netziiberlassung und Dokumentation durch die Gebietskorperschaft

Die Gebietskorperschaft ist berechtigt, die passive Netzinfrastruktur bauabschnittsweise
nach deren Fertigstellung und Abnahme von dem/den fir den Bau zustandigen
Unternehmen sukzessive wahrend des Ausbaus dem Netzbetreiber gemal dem
abgestimmten und fortgeschriebenen Gesamtterminplan zur Nutzung zu tbergeben. Der
Netzbetreiber ist zur Ubernahme des passiven Netzes nach seiner bauabschnittsweisen
Fertigstellung verpflichtet, soweit die Abschnitte vom Netzbetreiber mit aktiver Technik
versehen werden kdnnen und sodann betriebsbereit sind, was stets auch eine umfassende
Dokumentation der passiven Netzinfrastruktur voraussetzt. Die Gebietskdérperschaft wird

den Ubergabetermin mit einer Frist von einem Monat zuvor ankiindigen.

Mit der Uberlassung des gesamten passiven Netzes stellt die Gebietskdrperschaft dem
Netzbetreiber eine Kopie der Dokumentation des gesamten passiven Netzes mindestens in
einem den Vorgaben der Bewilligungsbehoérde entsprechenden digitalen Format zur
Verfligung. Die Dokumentation muss lagegenau sein sowie in Bezug auf Rohrbelegung,
Faserdokumentation und Verschaltung den gesetzlichen und beihilfenrechtlichen Vorgaben
entsprechen. In der Dokumentation missen alle Rohre, Glasfaserkabel inkl. der
Faserverbindungen, Schachte, Verteiler und Schaltpunkte sowie die Muffen inkl. der

Reservekapazitat erfasst sein. Es sind folgende Unterlagen zu Gbergeben:

- Abnahmeprotokolle zwischen der Gebietskorperschaft und den fir Planung und Bau
zustandigen Unternehmen, falls vorhanden

- Lageplane mit Schachtlagen und Start- und Zielgruben, falls vorhanden

- Bohrprotokolle, falls vorhanden

- Messprotokolle zur OTDR-Abnahmemessung und LWL-Dampfungsmessung, falls

vorhanden
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6.3.

6.4.

- Prafmittelnachweise fur die von den fur Planung und Bau zustandigen Unternehmen
eingesetzten und in den Protokollen angegebenen Messgerate, falls vorhanden

- Bemaldte Lageplane mit Rohrbelegung und vollstandiger Langenangabe

- Kalibrierungsprotokolle der belegten Rohre, falls vorhanden

- Kalibrierungsprotokolle fiir Reserverohre, falls vorhanden

- Kabelschachtkarten

- Kabelverlege-/Kabeleinblasprotokolle, falls vorhanden

- Spleilk- und Patchfeldplane

- Finalisierte Netzplane gemal aktuellem Stand

- Grundstlickseigentimererklarungen / Nutzungsvertrage, sofern vorliegend

- Datenblatter der verwendeten Materialen wie Rohre, Kabel, Verteilpunkte, Gehause,
Hauseinfihrungen oder Abschlusspunkte

- Fotodokumentation gemaR den geltenden GIS-Nebenbestimmungen

- Elektrische Prifprotokolle, falls vorhanden

- Dokumentation der Hausanschlisse und der ,homes passed“-Anschllisse, sofern

nicht in den vorgenannten Dokumentationen enthalten.

Sofern die Uberlassung eines Teils des passiven Netzes erfolgt, ist auch diesbeziiglich

eine Dokumentation zur vertragsgemalien, betriebsbereiten Nutzung zu tUbergeben.

Bei der Uberlassung erfolgt eine formliche Abnahme des passiven Netzes. Hierbei wird das
Ergebnis der Abnahme durch die Gebietskdrperschaft in einem Ubergabeprotokoll
niedergelegt. In dem Ubergabeprotokoll sind die von dem Netzbetreiber geltend gemachten
Mangel aufzunehmen. Mit der Uberlassung des passiven Netzes und dessen umfassender
Dokumentation erkennt der Netzbetreiber das passive Netz als vertragsgemaf an, sofern
im Ubergabeprotokoll keine wesentlichen Méngel festgehalten oder Rechte vorbehalten
wurden. Einen wesentlichen Mangel kann insbesondere auch das Fehlen einer
(vollstandigen) Dokumentation des passiven Netzes darstellen. Ausgenommen sind nicht
erkennbare Mangel. Das Ubergabeprotokoll, das zweifach auszufertigen ist, ist von beiden
Vertragsparteien zu unterzeichnen. Jede Vertragspartei erhalt eine Ausfertigung des
Ubergabeprotokolls. Sollte das Ubergabeprotokoll nicht von beiden Vertragsparteien
unterzeichnet werden, gilt das Ubergabeprotokoll als angenommen, wenn der Netzbetreiber
nicht innerhalb einer Frist von 21 Werktagen nach Versendung des Ubergabeprotokolls

durch die Gebietskorperschaft schriftlich und begriindet widerspricht.

Wenn der Netzbetreiber an einem Uberlassungstermin, der mit einer Frist von 15 Werktagen

durch die Gebietskdrperschaft angekiindigt wurde, ohne wichtigen Grund nicht teilnimmt,
13



6.5.

§ 7

7.1.

kann die Abnahme auch in Abwesenheit des Netzbetreibers stattfinden. In diesem Fall wird
dem Netzbetreiber das Ubergabeprotokoll von der Gebietskorperschaft ibersandt. Das
Ubergabeprotokoll gilt als angenommen, wenn der Netzbetreiber nicht innerhalb einer Frist
von 21 Werktagen nach Versendung des Ubergabeprotokolls schriftlich und begriindet

widerspricht.

Sind im Ubergabeprotokoll Mangel des Vertragsgegenstandes dokumentiert, sind diese von
der Gebietskorperschaft unverziiglich zu beseitigen. Die Beseitigung wird dokumentiert.
Soweit die Méngel (z.B. eine fehlende Dokumentation) die Uberlassung verhindert haben
sollten, erfolgt ein erneuter Uberlassungstermin gemaR § 6.3. Sollte das passive Netz trotz
festgestellter Mangel dem Netzbetreiber (berlassen worden sein, teilt die
Gebietskorperschaft dem Netzbetreiber die Beseitigung der festgestellten Mangel mit. Der
Netzbetreiber bestatigt die Mangelbeseitigung gegeniber der Gebietskérperschaft
innerhalb von drei Wochen nach Eingang der Mitteilung der Gebietskdrperschaft Uber die
Mangelbeseitigung. Widerspricht der Netzbetreiber der Vertragsgemaliheit des passiven
Netzes nicht innerhalb der genannten Frist oder bestatigt die Mangelbeseitigung, gilt das

passive Netz als vertragsgemalf’ und abgenommen.

Dokumentation durch den Netzbetreiber

Nach Uberlassung des passiven Netzes und Ubergabe der Dokumentation gemaR § 6 ist
der Netzbetreiber dazu verpflichtet, diese Dokumentation in seine Systeme zu libernehmen
und den Vertragsgegenstand in seinem Bestand lagegenau sowie in Bezug auf
Faserdokumentation und Verschaltung entsprechend den zuwendungs- und
beihilfenrechtlichen Vorgaben gemal® § 1.2 zu dokumentieren und die Dokumentation
wahrend der Vertragslaufzeit auf dem aktuellen Stand zu halten. In der Dokumentation
mussen alle Rohre, Glasfaserkabel inkl. der Faserverbindungen, Schachte, Verteiler und
Schaltpunkte sowie die Muffen inkl. der Reservekapazitat erfasst sein. Der Netzbetreiber ist
verpflichtet, alle Anderungen an dem passiven Netz, insbesondere physische
Veranderungen und Umlegungen sowie Reparaturen, zu dokumentieren. Das Nahere zu
Anderungen an dem passiven Netz regelt § 11. Die Dokumentation des Netzbetreibers
muss mindestens den Zeitpunkt, die georeferenzierte Bestimmung der betroffenen Netzteile

sowie eine Beschreibung der jeweils durchgefihrten Mallnahme enthalten.
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

§ 8

8.1.

Die Dokumentationspflicht des Netzbetreibers umfasst unter FortfGhrung der von der
Gebietskorperschaft gemaRk § 6 ibergebenen Dokumentation sowohl das passive Netz als
auch die von dem Netzbetreiber flir den Betrieb des passiven Netzes eingebrachte aktive
Netzinfrastruktur. Die Dokumentation hat mit einer fir diesen Zweck geeigneten und
marktlblichen sowie stets aktuellen Software zu erfolgen. Auf Verlangen der
Gebietskorperschaft stellt der Netzbetreiber dieser oder einem von dieser benannten Dritten
in angemessener Frist, mindestens aber binnen [Zeitraum zu nennen] Werktagen, die
jeweils aktuelle Fassung der Dokumentation inklusive der Anderungshistorie digital und
entsprechend der in diesem Vertrag unter § 6.2 geregelten Formate zur Verfiigung. Eine

Weitergabe an unberechtigte Dritte erfolgt nicht.

Die Ubermittlung der Dokumentation des abgenommenen passiven Netzes an die zentrale
Informationsstelle des Bundes gemall § 9 Gigabit-Rahmenregelung erfolgt durch die
Gebietskorperschaft. Die nach der Uberlassung des Netzes (§ 6) zu machenden Meldungen
gemal § 79 Abs. 2 TKG obliegen dem Netzbetreiber.

Der Netzbetreiber unterstitzt die Gebietskorperschaft bei der Erflllung ihrer
Monitoringpflichten gemaR § 11 Gigabit-Rahmenregelung mit den Informationen, Uber die

der Netzbetreiber verfugt bzw. Uber die er nach diesem Vertrag verfugen muss.

Dem Netzbetreiber ist bewusst, dass er Beglnstigter im Sinne des EU-Beihilfenrechts ist
und dass staatliche Beihilfen unbeschadet entgegenstehender vertraglicher
Vereinbarungen aufzuheben und verzinslich zu erstatten sind, wenn und soweit die
Europaische Kommission bestandskraftig oder die zustandigen Gerichte der Europaischen
Union rechtskraftig die Nichtvereinbarkeit staatlicher Beihilfen mit dem Binnenmarkt
feststellen sollten. Vor diesem Hintergrund muss der Netzbetreiber die Kosten fiir den
Aufbau und den Betrieb sowie die Einnahmen aus der Nutzung des geférderten Netzes

separat ausweisen (vgl. Nr. 8 G der Gigabit-Richtlinie 2.0).

Inbetriebnahme des passiven Netzes

Die Gebietskorperschaft erwirkt samtliche fiir die Errichtung und den Betrieb des passiven
Netzes erforderlichen Genehmigungen auf eigene Kosten und halt sie wahrend der
Vertragslaufzeit aufrecht. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, samtliche flr die Errichtung und

den Betrieb der aktiven Technik etwaig erforderlichen Genehmigungen auf eigene Kosten
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8.2.

8.3.

§9

9.1.

9.2.

zu erwirken und wahrend der Vertragslaufzeit aufrecht zu erhalten. Die Genehmigungen

sind der Gebietskdrperschaft auf Verlangen vorzulegen.

Spatestens nach Uberlassung des passiven Netzes und Ubergabe der Dokumentation (§ 6)
wird der Netzbetreiber die fiir den Betrieb des passiven Netzes und die fiir die Uberwachung
des Betriebs notwendige aktive Technik errichten. Hierbei sind die Verpflichtungen geman
Nr. 1.1 und 5.3 der Gigabit-RL 2.0 zu berlicksichtigen.

Der Netzbetreiber wird innerhalb von [Zeitraum gemaf der im Angebot des Netzbetreibers
(Anlage 5) genannten Frist ist hier zu nennen. BEACHTE: Der Inbetriebnahmezeitpunkt
muss vor Ablauf des Abfragezeitraums des Markterkundungsverfahren liegen (relevanter
Zeithorizont)] Wochen nach Uberlassung einer im Wesentlichen mangelfreien passiven
Netzinfrastruktur geman § 6.3 dieses Vertrages den Einbau der aktiven Technik vornehmen
und das gesamte Netz vollstdndig in Betrieb nehmen, so dass Kunden angeschlossen
werden konnen (im Folgenden die ,Inbetriebnahmefrist®). Sollte der Netzbetreiber
unverschuldet an einer fristgerechten Inbetriebnahme gehindert sein, verstandigen sich die
Vertragsparteien Uber eine Verschiebung des Inbetriebnahmezeitpunkts. Soweit der
Bewilligungszeitraum Uberschritten wird, beantragt die Gebietskérperschaft bei der
Bewilligungsbehdrde eine entsprechende Verlangerung. Hierbei sind die sich aus den Nr.
5.7 und 6.15 der Gigabit-Richtlinie 2.0 ergebenden Rechtsfolgen fiir die Uberschreitung des
Abfragezeitraums des Markterkundungsverfahrens (relevanter Zeithorizont) zu beachten.
Da eine bauabschnittsweise Ubergabe erfolgen soll, entsteht die Verpflichtung des
Netzbetreibers nach diesem Absatz fiir jeden libergebenen Abschnitt der Netzinfrastruktur

gesondert.

Betrieb des gigabitfahigen Netzes

Der Netzbetreiber ist verpflichtet, das gigabitfahige Netz wahrend der Laufzeit des Vertrages
(vgl. § 15) gesetzes- und beihilfenrechtskonform zu betreiben und die Versorgung der

Teilnehmer mit Telekommunikationsdiensten sicherzustellen.

Der Netzbetreiber hat im Rahmen des Netzbetriebs sicherzustellen, dass durch ihn oder
durch Dritte (§ 9.5) gegeniber den zu erschlieRenden Teilnehmern im vorgegebenen
Versorgungsgebiet Telekommunikationsdienste in Form von Telefonie, Internet und ggf.
Rundfunk unter Berticksichtigung der Vorgaben der Leistungsbeschreibung (Anlage 2) und

entsprechend seinem Angebot (Anlage 5) erbracht werden. Der Netzbetreiber hat wahrend
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9.3.

94.

9.5.

der Laufzeit des Vertrages zu gewahrleisten, dass die Telekommunikationsdienste gemaf
branchenublicher Leistungsparameter den Teilnehmern angeboten werden. Unbeschadet
des konkreten Endkundenvertrags uber Telekommunikationsdienste sind allen vom
Fordergebiet umfassten Adressen bzw. Endnutzern zuverlassig Bandbreiten von 1 Gbit/s
symmetrisch zu gewahrleisten (Zielbandbreite). Die Zielbandbreite ist erreicht, wenn sie am

Abschlusspunkt der Linientechnik im Gebaude bereitgestellt wird.

Das Netz darf nur fir den in diesem Vertrag vorgesehenen Betrieb eines gigabitfahigen
Netzes sowie fir samtliche im TKG oder im Telemediengesetz (TMG) oder ihre
Nachfolgeregelungen geregelten Dienste verwendet werden. Andere Nutzungen bediirfen
der vorherigen schriftichen Zustimmung der Gebietskorperschaft, welche zuvor die

Zustimmung der Bewilligungsbehoérde einzuholen hat.

Der Netzbetreiber ist verpflichtet, die in dem Angebot (Anlage 5) beschriebenen
Telekommunikationsdienste gegenuber samtlichen Uber das passive Netz erreichbaren
Endkunden zu den im Angebot (Anlage 5) niedergelegten und gegebenenfalls spater neu
eingefuhrten, zusatzlich angebotenen Konditionen anzubieten oder ein solches Angebot
sicherzustellen und - bei Zustandekommen eines entsprechenden Endkundenvertrags - zu
erbringen. Hierbei sind Preisreduzierungen jederzeit zulassig. Preiserh6hungen sind
frihestens nach zweijahriger Laufzeit dieses Vertrages zulassig oder wenn der
Netzbetreiber im Ausbaugebiet nachweislich die Dienste mindestens zu den Konditionen
anbietet, die er seinen Endkunden unter ansonsten vergleichbaren Bedingungen
aullerhalb des Ausbaugebietes anbietet. Sollte der Netzbetreiber in seinem Angebot
(Anlage 5) Endkundenpreise angegeben haben, die zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe
von den Endkundenpreisen abweichen, die der Netzbetreiber Endkunden aufierhalb des
Ausbaugebiets in der Bundesrepublik Deutschland zu diesem Zeitpunkt anbietet, so ist
eine Preiserhdhung nur mit Zustimmung der Gebietskoérperschaft zuldssig. Der
Netzbetreiber ist gegeniber der Gebietskorperschaft nicht zum Abschluss eines
Endkundenvertrages mit einem potentiellen Endkunden verpflichtet, wenn dies dem
Netzbetreiber im Einzelfall, z.B. aufgrund des Ergebnisses einer Bonitatsprifung, nicht
zumutbar ist. Der Netzbetreiber hat zu gewahrleisten, dass an jedem Anschluss im

Ausbaugebiet der Privatkunden- sowie der Geschaftskundentarif angeboten werden kann.

Der Netzbetreiber kann die Telekommunikationsdienste gegeniber den Endkunden selbst
erbringen bzw. anbieten oder sich eines zuvor im Auswahlverfahren benannten Dritten

bedienen. Sollte das TKU ausschlief3lich Vorleistungsprodukte fir dritte TKU anbieten,

17



9.6.

9.7.

9.8.

muss es gewahrleisten, dass flr den gesamten Zeitraum der Zweckbindungsfrist stets
mindestens ein Unternehmen die erforderlichen Endkundendienstleistungen effektiv im
geforderten Gebiet erbringt (vgl. Nr. 3.1 Abs. 3 der Gigabit-Richtlinie 2.0).

Der Netzbetreiber hat entsprechend der Leistungsbeschreibung (Anlage 2) und dem
Angebot (Anlage 5) eine Stérungsannahme und eine Stérungsbeseitigung sicherzustellen
sowie eine Kundenhotline flir Gewerbe- und Privatkunden zu betreiben. Auf Verlangen ist
der Gebietskorperschaft im Einzelfall eine aussagekraftige Mitteilung im Falle von
wesentlichen Stérungen sowie die Anzahl und inhaltliche Ausgestaltung von Beschwerden,

inkl. geografischer Lage und betroffenen Netzteilen und Leistungen offenzulegen.

Der Netzbetreiber darf nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Gebietskérperschaft
eigene oder ihm von Dritten Ubergebene Netze mit dem von der Gebietskérperschaft
Uberlassenen passiven Netz verbinden, soweit dies zum Betrieb der auf dem Leerrohrnetz
basierenden Breitbandinfrastruktur oder zur Ermoglichung effizienter Diensteerbringung,
der Interoperabilitdt oder zur Erfillung der Vorgaben zum Open Access erforderlich oder
geboten ist. Die Schaffung der dafur notwendigen technischen Voraussetzungen obliegt
inklusive der Kostentragung dem Netzbetreiber, soweit sie nicht im Rahmen des Baus des
passiven Netzes gemall § 5 durch die Gebietskdrperschaft zu schaffen waren. Ein
Zustimmungserfordernis der Gebietskorperschaft besteht nicht, soweit die Anpassungen im
Netz weder bauliche Anderungen erfordern noch Auswirkungen auf die Netzkapazitat

haben.

Eine Nutzung des geftrderten Netzes durch den Netzbetreiber fir privatwirtschaftliche
Netzerweiterungen in an das Ausbaugebiet angrenzenden Gebieten ist grundsatzlich

zulassig.

[Bitte auf der Grundlage einer etwaigen Bestimmung im Zuwendungsbescheid und etwaiger
Riickmeldungen im Rahmen des Markterkundungsverfahrens in den hier markierten

Absétzen eine Auswahl treffen; nicht zutreffende Absétze sind zu streichen]

In den folgenden an das Ausbaugebiet angrenzenden Gebieten ist eine Nutzung des
geforderten Netzes durch den Netzbetreiber fir privatwirtschaftliche Netzerweiterungen

frihestens zwei Jahre nach Inbetriebnahme des geférderten Netzes gemal § 6.1 zulassig:

- ... [genaue Bezeichnung des angrenzenden Gebiets bzw. der Gebiete]
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9.9.

9.10.

§ 10

10.1.

In den folgenden an das Ausbaugebiet angrenzenden Gebieten ist eine Nutzung des
geforderten Netzes durch den Netzbetreiber fir privatwirtschaftliche Netzerweiterungen

nicht zulassig:
- ... [genaue Bezeichnung des angrenzenden Gebiets bzw. der Gebiete]

Die Vertragsparteien haben zur Kenntnis genommen, dass im Markterkundungsverfahren
mit Blick auf folgende angrenzende Gebiete eine erhebliche Wettbewerbsverzerrung
aufgrund einer méglichen Netzerweiterung unter Nutzung des geférderten Netzes dargelegt

wurde:
- ... [genaue Bezeichnung des angrenzenden Gebiets bzw. der Gebiete]

Die ANBest-P/Gk sind mit Ausnahme von Nr. 3 ANBest-P/Gk Bestandteil dieses
Rechtsverhaltnisses. Der Netzbetreiber gewahrt der Gebietskérperschaft und den
Bewilligungsbehorden, dem Bundesrechnungshof, dem Landesrechnungshof sowie von
diesen Beauftragten gemafl® Nr. 7.1 ANBest-P/Gk und unter Beachtung der sonstigen
gesetzlichen Verpflichtungen des Netzbetreibers ein jederzeit und uneingeschrankt zu
gewdhrendes Zugangs- und Prifrecht far Blcher, Belege und sonstige
Geschaftsunterlagen in Bezug auf das geférderte Netz sowie zu geeigneten Messpunkten.
Der Netzbetreiber verpflichtet Nachunternehmer bzw. Dritte i. S. v. § 9.5, die Zugangs- und

Prufrechte ebenfalls einzuraumen.

Fir die Dauer des Vertrages Ubernimmt der Netzbetreiber / die Gebietskérperschaft die
Pflicht zur Netzauskunft/Trassenauskunft und ist insoweit erster Ansprechpartner fir
anfragende Stellen. [Der Folgesatz gilt nur fiir den Fall, dass der Netzbetreiber diese
Pflicht {bernimmt und ist ansonsten zu streichen] Die Pflicht zur
Netzauskunft/Trassenauskunft beginnt fiir einen Uberlassenen Bauabschnitt mit der

Unterzeichnung des Ubergabeprotokolls gemaR § 6.3 ff.

Instandhaltung des passiven Netzes

Der Netzbetreiber / Die Gebietskérperschaft ist nach der Uberlassung gemal § 6 zur
Wartung und Instandhaltung des passiven Netzes verpflichtet. Hiervon ist insbesondere
auch die Wartung und Instandhaltung einschliellich der Ersatzteilversorgung, die
Anbindung an die Stromversorgung sowie erforderlichenfalls die Durchfiihrung von

Reparaturen umfasst. [Fiir den Fall, dass die Instandhaltungspflicht mit diesem Vertrag
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10.2.

10.3.

§11

11.2.

dem Netzbetreiber iibertragen wird, ist eine Regelung zur Kostentragung zu
ergdnzen, z.B.:] Eine Vergutung oder Kostenerstattung durch die Gebietskérperschaft flir
die Instandhaltungsleistungen des Netzbetreibers erfolgt grundsatzlich nicht.
Ausgenommen sind Beschadigungen durch Fremdeinwirkungen gemall § 10.3 oder
MaRnahmen, die die Gebietskdérperschaft oder ihre Erflllungsgehilfen zu vertreten haben.
Stehen der Gebietskérperschaft infolge einer Beschadigung des Vertragsgegenstandes
Schadensersatzanspriiche gegeniiber Dritten zu, tritt die Gebietskorperschaft diese an den
Netzbetreiber, der diese Abtretung annimmt, ab. Im Falle des Vorliegens der
Voraussetzungen einer Drittschadensliquidation unterstiitzt die Gebietskorperschaft den

Netzbetreiber, soweit sinnvoll und erforderlich.

Der Netzbetreiber ist verpflichtet, die aktive Technik wahrend der Vertragslaufzeit auf dem
Stand der Technik zu halten, um seinen vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen.
Gegebenenfalls erforderliche Neu-, Nach- oder Ersatzbeschaffungen sowie Reparaturen
werden vom Netzbetreiber getragen. Die Leistungserbringung erfolgt nach dem aktuellen
Stand der Technik.

Beschadigungen durch Fremdeinwirkung sind entsprechend der Leistungsbeschreibung
(Anlage 2) und den im Angebot (Anlage 5) angegebenen Entstdrzeiten vom Netzbetreiber
auf Kosten des Netzbetreibers / der Gebietskdrperschaft zu beseitigen. Diese Verpflichtung

gilt auch fur Schachte und Schaltschranke sowie bereitgestellte aktive Komponenten.

Bauliche Verinderungen nach Uberlassung

. MaRnahmen an dem passiven Netz, die Uber die Instandhaltung und Entstérung

hinausgehen (im Folgenden ,bauliche Veranderungen®) und nicht notwendige
Umverlegungen darstellen, nimmt der Netzbetreiber nach Uberlassung des passiven
Netzes nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Gebietskorperschaft vor. Die
Kosten dieser baulichen Veranderungen tragt unter Berlcksichtigung der weiteren

Regelungen in diesem § 11 der Netzbetreiber / die Gebietskorperschatft.

Der Netzbetreiber / Die Gebietskorperschaft Ubernimmt samtliche Folge- und
Folgekostenpflichten analog den Regelungen aus §§ 130 ff. TKG. [Fur den Fall, dass der
Netzbetreiber die Pflicht libernimmt:] Die Gebietskdérperschaft ist von samtlichen Folge-
und Folgekostenpflichten, die aufgrund von Anderungen oder Einziehungen von

Verkehrswegen, verursacht durch andere in Verkehrswegen oder Grundstlcken verlegte
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§ 12

12.1.

12.2.

12.3.

besonderen Anlagen oder verursacht durch Anspriiche privater Grundstlickseigentiimer
entstehen, im AuRenverhaltnis freizustellen. Die Folgekosten tragt im Innenverhaltnis der

Netzbetreiber / die Gebietskdrperschaft.

. MaRnahmen zur Anderung und Verlegung von passiver Netzinfrastruktur sind durch den

Netzbetreiber sorgfaltig schriftich zu dokumentieren und der Gebietskérperschaft zur

Kenntnis zu bringen.

Melde- und Nachweispflichten nach MaBgabe der Gigabit-Richtlinie 2.0 und
Landesforderrichtlinie

Der Netzbetreiber ist verpflichtet, die Gebietskdrperschaft bei ihrer Antragstellung auf
Gewahrung von Zuwendungen nach MaRgabe der Gigabit-Richtlinie 2.0 und der
Landesforderrichtlinie sowie allen mit der Administration der bereitzustellenden bzw.
bereitgestellten Férdermittel bestehenden Melde- und Nachweispflichten gegenlber den
Bewilligungsbehdrden durch Beibringung entsprechender Nachweise, Dokumentationen
und Informationen zu unterstitzen, soweit der Netzbetreiber Uber diese verfligt oder als
die fur den Betrieb des Netzes verantwortliche Vertragspartei zu verfligen hat. Damit die
Gebietskorperschaft ihren Melde- und Nachweispflichten im Rahmen von Zwischen- und
Verwendungsnachweispriifungen gegeniiber den Bewilligungsbehérden nachkommen
kann, besteht diese Mitwirkungsverpflichtung Gber das in § 15.2 geregelte Laufzeitende
und — im Falle einer vorzeitigen Vertragsbeendigung — auch Uber den vorzeitigen

Beendigungszeitpunkt hinaus fort.

Der Netzbetreiber verpflichtet sich, die Gebietskorperschaft bei der Erflllung der
Verpflichtungen aus den Zuwendungsbescheiden (Anlage 1) angemessen zu unterstiitzen.
Hierzu zahlt die Unterstlitzung bei Informations- und KommunikationsmaRnahmen gemaf
der BNBest-Gigabit Uber das Forderprojekt. Merk- und Hinweisblatter der
Bewilligungsbehdrden zu Informations- und KommunikationsmalRnahmen und zur
Dokumentation der technischen Anlagen und des Baus sind zu beachten. Die
Unterstitzungspflicht gilt auch im Hinblick auf etwaige Rickforderungen durch die

Bewilligungsbehdrden.

Dem Netzbetreiber steht es frei, Uber die Mindestanforderungen hinausgehende Daten der

Bewilligungsbehdrde zur Verfugung zu stellen.
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§ 13

13.1.

13.2.

13.3.

Gewahrung eines offenen Netzzugangs auf Vorleistungsebene

Der Netzbetreiber ist nach § 155 Abs. 1 TKG und § 8 Abs. 1 und Abs. 2 Gigabit-
Rahmenregelung verpflichtet, anderen Betreibern 6ffentlicher Telekommunikationsnetze
auf Antrag einen effektiven, diskriminierungsfreien und offenen Zugang zu dem geférderten
Netz mit der Uberlassenen passiven Infrastruktur so friith wie méglich vor Inbetriebnahme
fur die Dauer der nach diesem Vertrag geschuldeten Netzbetriebspflicht zuzliglich der in
§§ 15.2 und 15.3 vorgesehenen Zeitraume zu gewahren. Der Netzbetreiber hat dabei die
Anforderungen zu Vorleistungsprodukten, Vorleistungspreisen und zum effektiven Zugang
von Dritten zum geférderten gigabitfahigen Netz auf Vorleistungsebene aus §§ 8, 11 der
Gigabit-Rahmenregelung und den Grundsatzen zu Art, Umfang und Bedingungen des
offenen Netzzugangs gemall § 155 Abs. 4 TKG der Bundesnetzagentur einzuhalten.
Abgeschlossene Vertrage mit Zugangsnachfragern hat der Netzbetreiber gemal § 155
Abs. 3 TKG innerhalb von zwei Monaten nach deren Abschluss der Bundesnetzagentur
und, sofern die Gebietskorperschaft selbst auch Adressatin der Zugangsnachfrage war,
auch der Gebietskdrperschaft zur Kenntnis zu geben. Diese Ubermittlungspflicht umfasst
auch samtliche zwischen dem Zugangsanbieter und dem Zugangsnachfrager vereinbarten
Preise. Der Netzzugang ist so friih wie mdglich, spatestens aber sechs Monate vor
Markteinfihrung von Endkundendiensten zu gewahrleisten, um ein zeitgleiches Angebot
auch durch den oder die anderen Anbieter zu ermdglichen. Der Netzbetreiber ist
verpflichtet, die Einhaltung des zu gewahrleistenden rechtzeitigen Zugangs flir andere

Anbieter gegentiber der Gebietskorperschaft auf Verlangen nachzuweisen.

Die Gebietskorperschaft als Netzeigentimer wird in dem geférderten Netz keine eigene
aktive Vermarktung von Vorleistungsprodukten (Leerrohre, unbeschaltete Glasfaser)
vornehmen. Wird die Gebietskorperschaft als Eigentimerin des passiven Netzes lber
§ 155 Abs. 1 TKG und § 8 Abs. 1 Gigabit-Rahmenregelung zur Gewahrleistung eines
offenen Netzzugangs verpflichtet, werden sich die Vertragsparteien tiber ein Angebot zu

dem beantragten offenen Netzzugang abstimmen.

Zwischen dem TKU und dem Zugangsnachfrager gelten flr den Betrieb des geférderten

Netzes die vom Bund festgelegten, veroffentlichten und dem Auswahlverfahren zugrunde
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gelegten Bedingungen und Preise flr Vorleistungsprodukte in der jeweils geltenden

Fassung.?

13.4. Es missen im gesamten geférderten Netz dieselben offenen und diskriminierungsfreien
Zugangsbedingungen gelten, auch in den Teilen des Netzes, in denen bestehende

Infrastrukturen durch den Netzbetreiber genutzt werden.

13.5. Kbénnen sich der Netzbetreiber und der Zugangsnachfrager nicht innerhalb von zwei
Monaten nach Eingang des Antrags auf Gewahrung eines Netzzugangs einigen, kénnen
beide Vertragsparteien die Bundesnetzagentur als nationale Streitbeilegungsstelle
anrufen. Diese legt auf Antrag in einem Streitbeilegungsverfahren gemafly §§ 149 Abs. 1
Nr. 5, Abs. 4, 155 Abs. 1 TKG die fairen und diskriminierungsfreien Bedingungen
einschliellich der Entgelte des beantragten Netzzugangs fest. Der Netzbetreiber
Ubermittelt der Gebietskdrperschaft jeweils bis Ende Januar eines Jahres fir das
vorangegangene Jahr eine Ubersicht Uber Anzahl und Gegenstand der erfolgten
Zugangsnachfragen, differenziert nach Zugangsgewahrungen und Ablehnungen mit

Ablehnungsgriunden.

13.6. Bei Veranderungen der Eigentumsverhaltnisse, der Verwaltung oder des Betriebs des

gigabitfahigen Netzes gilt § 25.2.

§ 14 Pacht

14.1. Der Netzbetreiber zahlt der Gebietskorperschaft flir die EinrAumung des Nutzungsrechts

an der passiven Infrastruktur folgende Pacht:

[An dieser Stelle sind Regelungen zur Pachthbhe sowie zur Félligkeit zu ergdnzen und je
nach Pachtmodell weitere Regelungen beispielsweise zu Meldepflichten lber erzielte
Anschliisse, ggf. unterteilt nach Privat- und Geschéftskunden, und weitere Einnahmen (z.
B. Vorleistungsprodukte, Sondertarife) zwecks Berechnung einer variablen Pacht oder die
Vereinbarung von Wertsicherungsklauseln aufzunehmen. Die Gebietskérperschaft ist
grundsétzlich frei, welches Pachtmodell (z. B. Pauschalpacht, anschlussbezogene Pacht

oder Misch-Modelle) sie in den Vergabeunterlagen zum Auswahlverfahren vorgibt. Die

2 Abrufbar unter
https://bmdv.bund.de/DE/Themen/Digitales/Breitbandausbau/Breitbandfoerderung/breitbandfoerderung.h
tml.
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14.2.

14.3.

14.4.

§ 15

15.1.

Bewilligungsbehérden machen insoweit keine Vorgaben. Ausfiihrungen und
Hilfestellungen zu den in der Praxis am héaufigsten vorkommenden Pachtmodellen kénnen
dem Vergabe-Leitfaden der Projekttrdger des Bundes (Handreichung) entnommen

werden.]

Der Netzbetreiber ist verpflichtet, soweit dies fur die Bemessung der Pacht erforderlich ist,

die relevanten Parameter auf Verlangen der Gebietskdrperschaft offenzulegen.

Soweit zu zahlende Betrage der Umsatzsteuer unterliegen, ist diese in gesetzlicher Héhe

zusatzlich zu entrichten.

Kommt der Betreiber mit der Zahlung der Vergltung in Verzug, ist der jeweilige Betrag mit

neun Prozentpunkten Uber dem Basiszinssatz ab Verzug mit der Zahlung zu verzinsen.

Vertragslaufzeit, aufschiebende Bedingung und Vertragsbeendigung

Der Vertrag kommt mit dem Zuschlag im Auswahlverfahren zustande. Der Vertragsbeginn

steht unter den weiteren (aufschiebenden) Bedingungen,

a. |dass das bzw. die durch die Gebietskorperschaft durchzuflihrende(n)
Auswabhlverfahren zu den Planungs- und Bauleistungen zur Errichtung der passiven
Infrastruktur abgeschlossen und die erforderlichen Planungs- und Bauleistungen durch
Vertragsschluss zwischen Gebietskorperschaft und dem/den Unternehmen beauftragt

werden und

b. die Zuwendungsbescheide in endglltiger HOéhe zur Sicherstellung der

Gesamtfinanzierung von Bund und Land erlassen werden.

Maflgeblich fur den Eintritt der Bedingungen ist der Zeitpunkt der zuletzt eintretenden

Bedingung.

Sofern in diesem Vertrag und seinen Anlagen Pflichten der Vertragsparteien geregelt
werden, die vor Eintritt der genannten aufschiebenden Bedingungen relevant werden (z. B.
Mitwirkung bei den Auswahlverfahren zu den Planungs- und Bauleistungen zur Errichtung
der passiven Infrastruktur), so haben die Vertragsparteien diese Pflichten trotz der
aufschiebenden Bedingungen zu erflllen. Die Gebietskdrperschaft wird den Netzbetreiber

unverzuglich schriftlich Gber den Eintritt der aufschiebenden Bedingungen informieren und
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15.2.

15.3.

§16

16.1.

16.2.

ihn unter Wahrung des Vergaberechts Uber den Stand und den Abschluss der

Auswabhlverfahren zu den Planungs- und Bauleistungen informiert halten.

Der Vertrag endet mit Ablauf der im endgiltigen Zuwendungsbescheid des Bundes
genannten Zweckbindungsfrist / [Zeitraum gemaR Leistungsbeschreibung (Anlage 2)
einsetzen] Jahr/Jahre nach Ablauf der im endgultigen Zuwendungsbescheid des Bundes

genannten Zweckbindungsfrist (Vertragslaufzeit). § 5.4 bleibt unberihrt.

Im Falle einer Beendigung des Vertrages — unabhangig von der Art der Beendigung —
verpflichtet sich der Netzbetreiber, die Leistungen aus diesem Vertrag so lange aufrecht
zu erhalten, bis der Betrieb von einem anderen Netzbetreiber Gbernommen oder von ihm
selbst auf Basis eines neuen Vertrags fortgefiihrt wird. Diese Verpflichtung besteht fiir
mindestens [Zeitraum festlegen, z.B. 12] Monate. Die Verpflichtungen der Vertragsparteien
aus diesem Vertrag bestehen wahrend dieses Zeitraums fort. Darlber hinaus ist der
Netzbetreiber verpflichtet, die Gebietskdrperschaft oder einen von der Gebietskorperschaft
zu benennenden Dritten bei dem Ubergang des Netzbetriebes auf einen Folgebetreiber
angemessen zu unterstutzen und sich mit dem Folgebetreiber ins Benehmen zu setzen,
um einen unterbrechungsfreien Betrieb des passiven Netzes im Rahmen der Ubergabe an
einen Folgebetreiber gemeinsam mit diesem sicherzustellen. Die entsprechenden
Unterstiitzungsleistungen zur Aufrechterhaltung und Ubergabe des unterbrechungsfreien
Betriebs in der Ubergangsphase erbringt der Netzbetreiber kostenfrei / gegen Erstattung
marktiblicher Aufwendungen / [differenzierte Regelung]. Insbesondere ist der
Netzbetreiber verpflichtet, der Gebietskérperschaft die notwendigen Informationen und
Unterlagen flr eine reibungslose Fortflihrung des Betriebes und flr die reibungslose
Uberlassung zur Verfiigung zu stellen. Diese an den Netzbetreiber gerichteten
Anforderungen dienen auch der Unterstitzung der Gebietskérperschaft bei ihren
Verpflichtungen aus Nr. 7.8 Satz 1 der Gigabit-Richtlinie 2.0.

Riickgabe des Vertragsgegenstandes

Bei Beendigung des Vertragsverhaltnisses gibt der Netzbetreiber das passive Netz an die
Gebietskorperschaft zurlick. Dies beinhaltet auch die gemal § 5 neuen, ersetzten oder

erneuerten Bestandteile des passiven Netzes.

Der Vertragsgegenstand muss sich bei Ruckgabe in einem Zustand befinden, der unter

Berlcksichtigung der durch den Netzbetreiber durchzufihrenden Instandhaltungs- und
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16.3.

16.4.

§ 17

17.1.

UnterhaltungsmalRnahmen einer normalen Abnutzung entspricht. Der Netzbetreiber hat der
Gebietskorperschaft alle den Vertragsgegenstand betreffenden wahrend des
Vertragsverhaltnisses erhaltenen und erstellten Dokumentationen, Messungen,
Prifprotokolle etc. binnen [Zeitraum festlegen] Wochen nach Vertragsbeendigung

herauszugeben, soweit diese nicht bereits libergeben worden sind.

Die von dem Netzbetreiber eingebrachte aktive Technik bzw. Infrastruktur verbleibt im
Eigentum des Betreibers (§ 95 BGB). Der Netzbetreiber ist verpflichtet, der
Gebietskorperschaft die Ubernahme der eingebrachten Technik und Infrastruktur bzw. ein
Nutzungsrecht an der eingebrachten Infrastruktur zu einem wirtschaftlich angemessenen
Preis anzubieten und die fiir einen Ubergang der Nutzungsrechte erforderlichen
Erklarungen gegenuber Dritten abzugeben. Der Preis ist im Falle einer Nichteinigung durch
einen unabhangigen Sachverstéandigen festzulegen, der von der Industrie- und
Handelskammer [Bezeichnung des Sitzes der IHK] auf Antrag einer Vertragspartei
vorgeschlagen werden soll, soweit sich die Vertragsparteien nicht auf die Person eines
Sachverstandigen einigen kdénnen. Die Kosten des Sachverstandigen werden von den

Vertragsparteien zu gleichen Teilen getragen.

Winscht die Gebietskdrperschaft hingegen keinen Ubergang der vom Netzbetreiber in das
passive Netz eingebrachten und nicht kraft Gesetzes in ihr Eigentum Ubergegangenen
Teile, sind diese vom Netzbetreiber auf dessen Kosten nach Vertragsbeendigung zu

entfernen.

Rucktritt

Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ist die Gebietskdrperschaft mit Wirkung fir die
Vergangenheit zum RuUcktritt von diesem Vertrag berechtigt. Ein wichtiger Grund ist
insbesondere in den nachfolgend genannten Fallen anlasslich des dieses Vertrages
betreffenden Auswahlverfahrens und des diesem zugrundeliegenden forderrechtlichen

Rechtsverhaltnisses zwischen Gebietskorperschaft und Bewilligungsbehorden gegeben:

a. die Voraussetzungen fir den Vertragsabschluss entfallen nachtraglich, zum
Beispiel aufgrund des Eintretens oder Bekanntwerdens eines der in § 3 Abs. 3
Gigabit-Rahmenregelung vorgesehenen Umstande, und ein Festhalten an dem
Vertrag ist der Gebietskorperschaft unzumutbar oder aus entgegenstehenden

rechtlichen Grinden nicht mdéglich;
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die Zuwendungsbescheide von Bund und Land werden entsprechend §§ 48, 49
VwWVfG oder anderen Rechtsvorschriften, insbesondere Nr. 8 ANBest-P/Gk, mit
Wirkung fir die Vergangenheit zurickgenommen oder widerrufen oder sonst

unwirksam;

der Abschluss des Vertrages ist durch Angaben des Netzbetreibers zustande

gekommen, die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollstandig waren;

der Netzbetreiber kommt den im Zuwendungsbescheid (Anlage 1) genannten und
auf Basis dieses Vertrags in seinem Verantwortungsbereich liegenden
Verpflichtungen — auch nach angemessener Fristsetzung — nicht nach,

insbesondere

- seinen Dokumentations-, Informations- und Auskunftspflichten, insbesondere
gemal § 7, § 12, oder

- seinen Verpflichtungen zur Gewahrung eines offenen Netzzugangs auf

Vorleistungsebene (§ 13);

Vorliegen eines Ausschlussgrunds im Sinne des § 123 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschrankungen (GWB), soweit nicht §§ 125 oder 126 GWB

einschlagig sind;
Vorliegen einer wettbewerbsbeschrankenden Absprache im Sinne von § 298 StGB;

Vorliegen einer wettbewerbsbeschrankenden Vereinbarung im Sinne von § 1 GWB

oder Art. 101 des Vertrags Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union (AEUV);

Vorliegen eines Verstolies gegen die Bestimmungen des Landestariftreue- und

Mindestlohngesetzes des Landes [LAND];

Vorliegen eines VerstoRes gegen die Bestimmungen gegen Schwarzarbeit, illegale
Arbeitnehmeriberlassung und gegen Leistungsmissbrauch im Sinne des Dritten
Sozialgesetzbuches, des Arbeitnehmeriberlassungsgesetzes bzw. des Gesetzes

zur Bekampfung der Schwarzarbeit;

der Abschluss des Vertrages ist durch Angaben des Betreibers zustande

gekommen, die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollstandig waren.
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17.2.

17.3.

§ 18

18.1.

18.2.

18.3.

§ 19

19.1.

Weitere gesetzliche Ricktrittsrechte bleiben unberihrt.

In den in § 17.1 lit. a und lit. b genannten Fallen ist auch der Netzbetreiber zum Rucktritt

vom Vertrag berechtigt.

Mit Racktritt von dem Vertrag ist der Netzbetreiber nicht mehr zum Besitz des Uberlassenen
passiven Netzes berechtigt und vorbehaltlich § 16.3 zur Rickgabe verpflichtet. Die
empfangenen Leistungen sind  zurlickzugewahren, wenn und soweit die
Bewilligungsbehorden des Bundes und des Landes die Zuwendung (teilweise) aufheben.
Weitergehende gesetzliche Anspriiche — insbesondere hinsichtlich des Ersatzes der zum
Zeitpunkt des RUcktritts vom Netzbetreiber bereits gezogenen Nutzungen aus der

geforderten Infrastruktur — bleiben unberthrt.

Kiindigung

Das Recht zur ordentlichen Kiindigung ist ausgeschlossen. Die Vertragsparteien sind
jedoch berechtigt, diesen Vertrag durch schriftliche Erklarung gegenuber der anderen
Vertragspartei ganz oder teilweise aus wichtigem Grunde auf3erordentlich zu kindigen. Ein
wichtiger Grund liegt vor, wenn Tatsachen gegeben sind, aufgrund derer den Kindigenden
unter Berucksichtigung aller Umsténde des Einzelfalls und unter Abwagung der Interessen

der Vertragsparteien die Fortsetzung des Vertrages nicht mehr zugemutet werden kann.
Sonstige gesetzliche aulierordentliche Kiindigungsrechte bleiben unberihrt.

Im Falle der aulerordentlichen Kiindigung vollzieht sich die Abwicklung des Vertrages
derart, dass zum Klndigungszeitpunkt noch ausstehende Arbeiten des Netzbetreibers nicht
mehr ausgefiihrt werden, es sei denn, die Gebietskorperschaft verlangt deren Fertigstellung
und dem Netzbetreiber ist dies zumutbar. Hiervon ausgenommen ist die Verpflichtung zum
Netzbetrieb nach § 15.3. Die Pflicht zur Zahlung der Pacht endet mit vollstandiger Riickgabe

des passiven Netzes an die Gebietskdrperschaft.

Gewabhrleistung / Haftung

Dem Netzbetreiber obliegen, sofern der Vertrag nichts Abweichendes regelt, im
Zusammenhang mit der Uberlassung des passiven Netzes gemaR § 6 die
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19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

Verkehrssicherungspflichten entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen und ggf.
behdérdlichen Vorgaben. Der Netzbetreiber stellt die Gebietskoérperschaft insoweit von
Ansprichen Dritter auf erstes schriftliches Verlangen der Gebietskérperschaft

vollumfanglich frei.

Die Haftung der Gebietskoérperschaft wegen Mangeln des passiven Netzes, die bei
Uberlassung gemaR § 6 vorhanden und nicht dokumentiert waren, ist ausgeschlossen. Das
gilt nicht, soweit die Gebietskorperschaft eine bestimmte Eigenschaft besonders
zugesichert oder einen Mangel arglistig verschwiegen hat oder es sich um einen

versteckten Mangel handelt.

Stehen der Gebietskorperschaft Gewahrleistungs- oder Garantieanspriiche gegeniber
Dritten wegen Mangeln des passiven Netzes zu, Ubertragt sie dem Netzbetreiber die
Durchsetzung der Gewahrleistungsanspriiche. Hierzu tritt die Gebietskdrperschaft die
Anspruche, die der Gebietskdrperschaft wegen Mangeln des passiven Netzes zustehen, an
den Netzbetreiber, der diese Abtretung annimmt, ab. Die Gebietskérperschaft unterstitzt
den Netzbetreiber bei der Durchsetzung der Anspriiche, insbesondere stellt sie ihm die ihr
vorliegenden Informationen, soweit fiir die Durchsetzung der Anspriiche erforderlich, zur

Verfugung.

Die Vertragsparteien haften einander der Hohe nach beschrankt auf EUR [XX] [BETRAG
ist in Vorbereitung des Auswahlverfahrens festzulegen und einzutragen]. Die zuvor
genannte Haftungsbeschrankung findet bei Vorsatz, grober Fahrlassigkeit, bei der
Verletzung von Leib, Leben und Gesundheit und im Falle von Verzug sowie im Falle der
Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten (sog. Kardinalpflichten) keine Anwendung.
In Fallen der fahrlassigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist nur der
vorhersehbare vertragstypische Schaden ersatzfahig; eine weitergehende Haftung ist

ausgeschlossen.

Soweit in diesem Vertrag auf ein Verschulden bzw. Vertretenmissen des Netzbetreibers
abgestellt wird, hat der Netzbetreiber sein Nichtvertreten darzulegen und bei im Einzelnen

dargelegten Zweifeln der Gebietskorperschaft an der Darlegung nachzuweisen.
Die Haftung nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleibt unberdhrt.

Die in § 19.4 genannte Haftungsbegrenzung findet keine Anwendung auf Zinsanspriche.

29



19.8.

§ 20

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

§21

21.1.

Auler im Falle von Vorsatz finden fur den Fall, dass von der einen Vertragspartei
Vermogensschaden von Endnutzern zu ersetzen sind und deshalb ein Anspruch dieser
Vertragspartei gegenliber der anderen Vertragspartei besteht, fir diesen Anspruch die
Haftungsbegrenzungen des § 70 TKG in der jeweils geltenden Fassung entsprechend

Anwendung.

Sicherheiten

Als Sicherheit fir die Erflllung samtlicher Verpflichtungen aus diesem Vertrag,
insbesondere der Zahlung der vereinbarten Pacht, gewahrt der Netzbetreiber der
Gebietskorperschaft fiir die Dauer der Vertragslaufzeit eine Vertragserfiillungsbirgschaft
in Héhe von [angemessener Prozentsatz festzulegen] % des pauschalen jahrlichen
Pachtzinses gemal § 14.1 durch eine selbstschuldnerische, unwiderrufliche und
unbedingte Bankbulrgschaft eines deutschen Bankinstituts als Hochstbetragsbirgschaft
unter Verzicht auf die Einrede der Anfechtbarkeit. Die Sicherheit kann auch durch eine

andere wirtschaftlich gleichwertige Sicherheitsleistung gewahrt werden.

Die Sicherheitsleistung ist binnen eines Monats nach Ubernahme des ersten angebotenen

funktionsfahigen Abschnitts gemaf § 6.3 vorzulegen.

Wird die Sicherheitsleistung nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemaf gestellt, so kann
die Gebietskorperschaft nach Setzung einer angemessenen Nachfrist den Vertrag

kiindigen.

Die Sicherheitsleistung wird nach dem Ende des Vertragsverhaltnisses zurlickgegeben,
soweit sie nicht in Anspruch genommen wurde. Soweit zu diesem Zeitpunkt Ansprtiche der
Gebietskorperschaft noch nicht erflllt sind, ist sie berechtigt, eine Freigabe der
Vertragserfullungssicherheit im Umfang der entsprechenden Anspriiche bis zu deren
Erfullung zu verweigern oder die Vertragserfullungssicherheit hierflir in Anspruch zu

nehmen.

Versicherungsschutz

Der Netzbetreiber ist verpflichtet, fir die Dauer der Vertragslaufzeit eine

Betriebshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens EUR XX [in
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21.2.

§ 22

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

Worten: Euro XX] [Betrag ist in Vorbereitung des Auswahlverfahrens festzulegen und
einzutragen und sollte den Betrag von EUR 1.000.000,00 nicht unterschreiten] je
Schadensfall flir Personenschaden und Gber mindestens EUR XX [in Worten: Euro XX]
[Betrag ist in Vorbereitung des Auswahlverfahrens festzulegen und einzutragen und
sollte den Betrag von EUR 3.000.000,00 nicht unterschreiten] je Schadensfall flr
Sachschaden bei einem in einem Mitgliedsstaat der EU oder eines Vertragsstaates des
Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum zugelassenen
Versicherungsunternehmen zu unterhalten. Beide Schadenskategorien missen im

Schadensfall parallel zueinander mit den genannten Deckungssummen abgesichert sein.

Die Gebietskorperschaft ist verpflichtet, das passive Netz als dessen Eigentimerin
angemessen gegen Beschadigungen inklusive Elementarschaden, deren Ersatz nicht

anderweitig gedeckt ist, zu versichern.

Vertraulichkeit

Die Vertragsparteien verpflichten sich, geschéftliche Informationen jeweils streng
vertraulich und als geheim zu behandeln. Insbesondere verpflichten sich die
Vertragsparteien, die Informationen ausschliellich zur Durchfihrung des vorliegenden

Vertrages zu verwenden.

Geheimhaltungspflichten bestehen nicht, wenn und soweit die Vertragsparteien
nachweisen, dass die betreffenden Informationen allgemein bekannt sind. Ebenso
bestehen keine Geheimhaltungspflichten gegenliber Behérden oder Dritten fiir solche
Angelegenheiten, die eine Vertragspartei aufgrund gesetzlicher oder
zuwendungsrechtlicher Vorschriften gegentber den betreffenden Behérden oder den
betreffenden Dritten mitzuteilen oder zu veréffentlichen verpflichtet ist; im Ubrigen bleiben

die Geheimhaltungspflichten unberthrt.

Die Gebietskorperschaft ist berechtigt, zur Umsetzung dieses Vertrages Dritte mit der
Wahrnehmung ihrer Rechte sowie der Projektbegleitung und Projektiberwachung zu
beauftragen. Sie wird diese dann entsprechend im Vorhinein zur Vertraulichkeit

verpflichten.

Der Netzbetreiber ist berechtigt, zur Umsetzung dieses Vertrages Dritte als
Unterauftragnehmer zu beauftragen, sofern dies in dem Zustandekommen dieses
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§ 23

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

§ 24

24.1.

Vertrages zugrundeliegenden Auswahlverfahren angezeigt wurde. Beabsichtigt der
Netzbetreiber darliiber hinaus die Beauftragung von weiteren Unterauftragnehmern zur
Umsetzung dieses Zuwendungsvertrages, bedarf dies der vorherigen Zustimmung durch
die Gebietskorperschaft, die nur bei Vorliegen berechtigter Griinde verweigert werden darf.
Der Netzbetreiber wird seine Unterauftragnehmer im Vorhinein entsprechend zur

Vertraulichkeit verpflichten.

Datenschutz

Die Vertragsparteien beachten die einschlagigen datenschutzrechtlichen Vorschriften,
insbesondere nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Gesetz lber
den Datenschutz und den Schutz der Privatsphare in der Telekommunikation und bei
Telemedien (TTDSG) und ihrer Nachfolgeregelungen. Die Gebietskdrperschaft und der
Netzbetreiber sind fur die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften selbststandig

verantwortlich.

Der Netzbetreiber verpflichtet sich, die von ihm betrauten Personen vor Beginn der
Durchfuhrung dieses Vertrages entsprechend zur Einhaltung des Datengeheimnisses zu

verpflichten.

Der Netzbetreiber hat die technischen und organisatorischen Anforderungen gemaf
Art. 32 DSGVO zu erfillen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten findet
ausschlief3lich im Gebiet eines Mitgliedstaats der Europaischen Union oder in einem
anderen Vertragsstaat des Abkommens tber den Europaischen Wirtschaftsraum (EWR)
statt. Datenverarbeitungen in anderen Landern dirfen nur erfolgen, sofern die

Gebietskorperschaft dazu ihre vorherige schriftliche Zustimmung erteilt.

Der Netzbetreiber verpflichtet sich, dem Stand der Technik entsprechende

Informationssicherheitsanforderungen einzuhalten und umzusetzen.

Vertragsstrafen

Wird die unter § 8.3 genannte Inbetriebnahmefrist Uberschritten, hat die
Gebietskorperschaft fir jede vollendete Woche der Fristliberschreitung je betroffenem

vertragsgemal Ubergebenen in sich betriebsfahigen Bauabschnitt Anspruch auf eine
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24.2.

24.3.

§ 25

25.1.

25.2.

Vertragsstrafe in Hohe von [angemessener Prozentsatz festzulegen] % des [hier die Art
des gemal § 14.1 vereinbarten Pachtzinses (z.B. variabel/pauschal/monatlich/jahrlich) als
BezugsgroRe angeben] Pachtzinses gemal § 14.1, insgesamt jedoch maximal [maximaler
Prozentsatz ist festzulegen — beachte: nach BGH-Rechtsprechung zu § 307 Abs. 1 S. 1
BGB in der Regel maximal 5 %, Erforderlichkeit der Verringerung dieses Prozentsatzes
unter Berlcksichtigung der Angemessenheit im Verhaltnis zur tatsachlichen Héhe des

Pachtzinses ist zudem stets zu prifen ] % dieses Betrages.

Schadensersatzanspriiche und sonstige Anspriiche der Gebietskorperschaft bleiben
unbertihrt. Die Vertragsstrafe wird jedoch auf Schadensersatzanspriiche wegen

Verzbgerungen angerechnet.

Dem Netzbetreiber bleibt unbenommen nachzuweisen, dass der Gebietskdrperschaft ein
geringerer Schaden entstanden ist. In diesem Fall wird die Vertragsstrafe entsprechend

herabgesetzt.

Anderungen und Rechtsnachfolge

Im Hinblick auf die Unmoglichkeit, bei Abschluss dieses Vertrags jeden
Koordinierungsbedarf und jede kooperative Ldsungsmoéglichkeit vorauszusehen,
verpflichten sich die Vertragsparteien in Orientierung an dem Leitbild des § 313 Abs. 1 BGB
und der dazu vorhandenen Rechtsprechung zu einer formgerechten Anpassung und/oder
Erganzung dieses Vertrags und seiner Bestandteile, sofern ein Festhalten am
unveranderten Vertrag unzumutbar sein sollte. Sollten dabei Anzeigen gegenlber den oder
Genehmigungen bzw. Einwilligungen der Bewilligungsbehdrden erforderlich sein, wird der
Netzbetreiber gegenlber der Gebietskdrperschaft unverziglich die fur eine Anzeige bzw.

Antragstellung notwendigen Unterlagen und Dokumentationsleistungen erbringen.

Soweit nicht durch zwingende gesetzliche Bestimmung vorgegeben oder explizit in diesem
Vertrag geregelt, ist keine der Vertragsparteien dazu berechtigt, ohne vorherige schriftliche
Zustimmung der jeweils anderen Vertragspartei ihre Rechte aus diesem Vertrag an einen
Dritten ganz oder teilweise abzutreten oder auf sonstige Weise zu Ubertragen. Bei der
Abtretung der Rechte und Pflichten des Netzbetreibers aus diesem Vertrag insbesondere
an ein mit ihm im Sinne von § 15 AktG verbundenes Unternehmen wird die

Gebietskorperschaft ihre Zustimmung jedoch nicht ohne wichtigen Grund verweigern. Ein
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§ 26

26.1.

wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn die Voraussetzungen analog § 132
Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 lit. b) GWB nicht erflllt sind oder wenn die Bewilligungsbehdrde des
Bundes und / oder des Landes einer Ubertragung auf den Rechtsnachfolger nicht
zustimmt. Bei Veranderungen der Eigentumsverhaltnisse, der Verwaltung oder des
Betriebs des gigabitfahigen Netzes gehen die in diesem Vertrag eingegangenen und
gesetzlichen Verpflichtungen, insbesondere die zum offenen und diskriminierungsfreien
Netzzugang nach § 155 Abs. 1 TKG und § 8 Gigabit-Rahmenregelung, durch den
Netzbetreiber auf den oder die Rechtsnachfolger lber; der jeweilige Netzbetreiber hat sie
im Falle einer Veranderungen der Eigentumsverhaltnisse, der Verwaltung oder des
Betriebs des gigabitfahigen Netzes stets auf den oder die Rechtsnachfolger zu Gbertragen,
sodass die Gebietskorperschaft hinsichtlich aller nach diesem Vertrag geschuldeten
Leistungen des TKU einen direkten vertraglichen Anspruch gegen den Rechtsnachfolger
des bisherigen TKU hat.

Schlussbestimmungen

Samtliche Erklarungen und sonstige Mitteilungen nach diesem Vertrag erfolgen, soweit
nicht explizit in diesem Vertrag geregelt, in Textform. Fir die Kommunikation der

Vertragsparteien werden folgende Kontaktpersonen und Kontaktdaten benannt:

Kontaktdaten Ansprechpartner/-in Vertreter/-in
Gebietskorperschaft

Name

Position

Organisationseinheit

Telefonnummer:

Faxnummer

E-Mail:

Anschrift:

Kontaktdaten Ansprechpartner/-in Vertreter/-in
Netzbetreiber

Name
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26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

Kontaktdaten Ansprechpartner/-in Vertreter/-in
Netzbetreiber
Position

Organisationseinheit

Telefonnummer:

Faxnummer
E-Mail:
Anschrift:

Sollten sich die in § 26.1 bezeichneten Kontakte andern, ist die betreffende Vertragspartei
verpflichtet, diese Anderung der anderen Vertragspartei mitzuteilen. Erfolgt dies nicht, kann
sie sich nicht darauf berufen, eine Mitteilung, Erklarung oder andere Kommunikation sei

wegen falscher Adressierung nicht zugegangen.

Anderungen und Ergéanzungen dieses Vertrages sowie ein Verzicht auf ein Recht aus
diesem Vertrag bedlrfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch fir
Anderungen des Schriftformerfordernisses. Das Schriftformerfordernis ist im Fall
telekommunikativer Ubermittlung einer Erklarung gemaR § 127 Abs. 2 BGB nur dann
gewahrt, wenn die Ubermittelte Kopie die Unterschrift des Erklarenden erkennen lasst.
Anderungen und Erganzungen der nicht disponiblen Teile dieses Vertrages bediirfen der
vorherigen Genehmigung bzw. Einwilligung der Bewilligungsbehorde (Nr. 7.6 der Gigabit-
Richtlinie 2.0).

Zusammen mit seinen Anlagen gibt dieser Vertrag die zwischen den Vertragsparteien
getroffenen Vereinbarungen vollstandig wieder. Nebenabreden zu diesem Vertrag sind
nicht getroffen. Frilhere mindliche oder schriftliche Vereinbarungen in Bezug auf den

Vertragsgegenstand treten mit Inkrafttreten dieses Vertrages aulier Kraft.

Fir alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag, einschlief3lich
solcher Uber seine Gulltigkeit, wird — soweit gesetzlich zulassig — [Sitz der

Gebietskoérperschaft] als Gerichtsstand vereinbart.

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages oder eine spater in ihn aufgenommene
Bestimmung ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein oder werden oder sollte sich
eine Lucke in diesem Vertrag oder seinen Erganzungen herausstellen, wird dadurch die

Wirksamkeit der Ubrigen Bestimmungen nicht berUhrt. Den Vertragsparteien ist die
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26.7.

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bekannt, wonach eine salvatorische Er-
haltensklausel lediglich die Beweislast umkehrt. Es ist jedoch der ausdrtickliche Wille der
Vertragsparteien, die Wirksamkeit der tbrigen Vertragsbestimmungen unter allen Umstan-
den aufrechtzuerhalten und damit § 139 BGB insgesamt abzubedingen. An Stelle der
unwirksamen/ nichtigen Bestimmung oder zur Ausfiillung der Liicke ist diejenige wirk-same
und durchflihrbare Regelung zu vereinbaren, die rechtlich und wirtschaftlich dem am
nachsten kommt, was die Vertragsparteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck
des Vertrages und seiner spateren eventuellen Ergadnzungen gewollt hatten, wenn sie
diesen Punkt beim Abschluss der Vertrdge bedacht hatten. Beruht die Unwirksamkeit/
Nichtigkeit einer Bestimmung auf einem darin festgelegten Mal der Leistung oder der Zeit
(Frist oder Termin), so ist die Bestimmung mit einem dem urspringlichen Maf} am nachsten

kommenden rechtlich zuldssigen Mal} zu vereinbaren.

Die Vertragsparteien sind zur Aufrechnung, Zuriickbehaltung sowie zur Einrede des nicht
erfullten Vertrages nur berechtigt, wenn die Gegenanspriche rechtskraftig festgestellt,
anerkannt oder unbestritten sind. Das Recht zur Aufrechnung besteht uneingeschrankt,
soweit die aufgerechnete Forderung mit der Hauptforderung synallagmatisch verknlpft ist
und soweit nicht beihilferechtliche, zuwendungsrechtliche oder haushalterische Griinde

dagegen sprechen.

26.8. Dieser Vertrag wird in zwei Originalen ausgefertigt. Jede Vertragspartei erhalt eine
Ausfertigung.

Gebietskorperschaft [Netzbetreiber]

[Ort], [Datum] [Ort], [Datum]
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[Name, Funktion]

[Name, Funktion]
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